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Ende: 20:45 Uhr WP.: 2019/2024 

    

 

NIEDERSCHRIFT 

 

über die am 15.06.2021 

im Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstraße 31, 76857 Dernbach 

stattgefundene 8. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Dernbach 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 07.06.2021 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 

Alle Ratsmitglieder wurden am 02.06.2021 schriftlich eingeladen. 

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 9 

Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 

 

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 

 

 Ortsbürgermeister 

Harald Jentzer  

 Erste Beigeordnete und Ratsmitglied 

Christian Dörr  

 Beigeordnete und Ratsmitglied 

Maria Nicklas  

 Ratsmitglieder 

Axel Braun  

Thomas Köder  

Oliver Metz  

Matthias Schanzenbach  

Günter Weilacher  

 Sachverständige 

Jörg Sigmund  

 Schriftführer 

Michael Hafner  

 

Abwesend: 

 

 Ratsmitglieder 

Thorsten Schmitt -entschuldigt- 

 

 

 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

 1 Einwohnerfragestunde 

 2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 3 Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2021 

 4 Beratung und Beschlussfassung über die Abgabe einer Stellungnahme anl. der Offenlage des 

Einheitlichen Regionalplanes, Kapitel Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen 

 5 Bauangelegenheiten 

 6 Auftragsvergaben 

 6.1 Beratung und Beschlussfassung über einen Vorratsbeschluss zur Ermächtigung des 

Ortsbürgermeisters - Vergabe Sanierung Friedhofstreppe und Friedhofsweg 

 6.2 Weitere Auftragsvergaben 

 7 Kerwe 2021 
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 8 Informationen 

 

 

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

wurden keine erhoben 

 

 1 Einwohnerfragestunde 

 

Einwohner waren nicht anwesend. Von Seiten der Ratsmitglieder wurden keine Anfragen gestellt.                                   

 

 2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 

Es gab keine Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO.                                     

 

 3 Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2021 

 

Hierzu übergab der Vorsitzende das Wort an den Förster Jörg Sigmund. 

Dieser erläuterte ausführlich das Zahlenwerk des Forstwirtschaftsplanes 2021, welches als Anlage 

beigefügt ist. 

Fragen seitens der Ratsmitglieder konnten zur Zufriedenheit beantwortet werden.                                   

 

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig den als Anlage beigefügten Forstwirtschaftsplan 2021.  

 

 4 Beratung und Beschlussfassung über die Abgabe einer Stellungnahme anl. der Offenlage des 

Einheitlichen Regionalplanes, Kapitel Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen 

 

Ortsbürgermeister Jentzer informierte den Gemeinderat darüber, dass in den vorherigen Regionalplänen 

sich für Dernbach keine Änderungen ergeben haben. Alle Wünsche seitens der Ortsgemeinde wurden 

nicht umgesetzt.  

Er bittet daher die Stellungnahme, welche entsprechend den Vorjahren auch von Herrn Spies von der 

Verbandsgemeindeverwaltung erstellt wurde, wie folgt zu übernehmen und zu beschließen: 

 

Im Bereich der Ortsgemeinde Dernbach sind die Flächen im direkten Umfangbereich der Dorflage von 

den Restriktionen „Regional Grünzüge“, „Grünzäsuren“ und „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und 

Landschaftspflege“ auszunehmen. 

Dies gilt insbesondere für den Lückenschluss der Straßen „Am Berg“ und „Im Bruch“. Die bauliche 

Entwicklung dieses Lückenschlusses der Straßen „Am Berg“ und „Im Bruch“ würde dem Ziel Nr. 1.4.1.4 

des Regionalplanes „Der Innenentwicklung ist Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen“ 

entsprechen. 

Die Rücknahmen der Restriktionen sind insbesondere deshalb notwendig, um den bereits jetzt schon sehr 

geringen Spielraum für Siedlungserweiterungen nicht noch enger zu ziehen und damit alternative 

Entwicklungsrichtungen nicht vorzeitig auszuschließen. 

Hierzu ist generell anzumerken, dass die Rücknahmen nicht gleichzusetzen sind mit einer 

Inanspruchnahme für eine Siedlungsentwicklung. Vielmehr ist in jedem Fall eine Risikoanalyse im 

Rahmen der Bauleitplanung notwendig, über die ein genauer Aufschluss über schutzwürdige Bereiche zu 

erlangen ist, als dies durch die eher generalisierende Darstellung im Entwurf des Regionalplanes.                                    

 

Nach eingehender Beratung beschließt der Ortsgemeinderat einstimmig die vorgenannte Stellungnahme, 

anlässlich der Offenlage des Einheitlichen Regionalplanes, Kapitel Wohnbauflächen und gewerbliche 

Bauflächen Regionalplanes Rhein-Necker, zu übernehmen und entsprechend abzugeben.  

 

 5 Bauangelegenheiten 

 

Es lagen keine Bauangelegenheiten vor.  

 



Seite 3 

 6 Auftragsvergaben 

 

 6.1 Beratung und Beschlussfassung über einen Vorratsbeschluss zur Ermächtigung des 

Ortsbürgermeisters - Vergabe Sanierung Friedhofstreppe und Friedhofsweg 

 

Ortsbürgermeister Jentzer führte aus, dass in der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates durch Herrn 

Scherberger vom Planungsbüro Schulbaum in Landau die Details zur Sanierung der Friedhofstreppe und 

–weg vorgestellt wurden. Über die einzelnen Varianten wurde im Rat entschieden. Nach Zustimmung des 

Zuschussgebers zu den voraussichtlichen höheren Kosten als im Zuschussantrag genannt, kann nunmehr 

eine Ausschreibung erfolgen. 

Die Kostenzusammenstellung wurde durch den Vorsitzenden vorgestellt. 

Die Ausschreibung wird nun auf den Weg gebracht.                                    

 

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat einstimmig den Vorratsbeschluss, dass der 

Ortsbürgermeister den Zuschlag für die Sanierung der Friedhofstreppe und –weg an den günstigsten 

Bieter geben darf. Die Ratsmitglieder sind sodann zu informieren.                                    

 

 6.2 Weitere Auftragsvergaben 

 

Weitere Auftragsvergaben lagen nicht vor.                                    

 

 7 Kerwe 2021 

 

Der Vorsitzende führte aus, dass darüber gesprochen werden soll, wie die Kerwe 2021 gestaltet wird. 

Leider sind die Rechtsgrundlagen für eine Kerwe „wie früher“ noch nicht geschaffen bzw. absehbar, wie 

diese aussehen sollen. Es kann jedoch nicht länger mit der Entscheidung abgewartet werden. 

 

Ortbürgermeister Jentzer schlug deshalb vor, dass die Gemeinde 2021 die „Kerwe in den Gaststätten“ zu 

feiern. Die Details zum Programm kann dann spontan arrangiert werden. Der Gemeinderat schloss sich 

dem Vorschlag an.                                    

 

 8 Informationen 

 

Ortsbürgermeister Jentzer gab folgende Informationen: 

 

Die Zuwege zu den neuen Brücken am Sportplatz und bei der Gaststätte Belzenickel wurden von den 

Gemeindearbeitern Marcel und Nicolai Jentzer sowie seiner Mithilfe gebaut. Axel Braun hat mit seinem 

Traktor logistische Unterstützung geleistet. Die Stromversorgung beim Belzenickel stellte Fam. Köder. 

Bei der Sportplatzbrücke nutzten sie ein Stromaggregat der FW-Dernbach. 

 

Den Blumenschmuck haben Uschi Setzer, Silke Dörr und Ulrike Jentzer eingepflanzt. Er habe mit dem 

Gemeindetraktor die Blumenkästen ausgefahren. 

 

 

Worüber Niederschrift 

 

 

 

Der Vorsitzende 

 

Der Schriftführer 
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